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Ihre Kleine Anfrage vom 15.06.2022 zum Thema Schulen 

 

 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnete Swars, 

sehr geehrter Herr Stadtverordneter Zabel, 

 

Ihre Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:  

 

Frage 1: 

Wie hoch ist die jährliche Schadenssumme? 

 

Antwort: 

Ich nehme Bezug auf die Beantwortung der Frage 2 der kleinen Anfrage vom 09.04.2022:  

Schäden, die dem Versicherer gemeldet wurden (hierin sind einfache Vandalismus-Schäden, Ein-

bruch/Diebstahl und durch Vandalismus verursachter Brand enthalten): 

 

 2017 keine Auswertung möglich 

 2018 Schäden i. H. v. 45.458,57 Euro, die Erstattung betrug 45.392,95 Euro 

 2019 Schäden i. H. v. 19.952.84 Euro, die Erstattung betrug 16.691,12 Euro 

 2020 Schäden i. H. v. 20.755,58 Euro, die Erstattung betrug 12.418,53 Euro 

 2021 Schäden i. H. v. 124.053,92 Euro, die Erstattung betrug 80.785,22 Euro bis dato, 

da derzeit noch laufende Vorgänge. 

 

 

Frage 2:  

Wie viele Vorfälle gab es im letzten Jahr? 

 

Antwort: 

In Jahr 2021 wurden 29 Meldungsvorgänge im Zusammenhang mit Vandalismus- 

schäden ausgewertet. 
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Frage 3: 

Ist eine Tendenz zu erkennen? 

 

Antwort: 

In Bezug auf  die Anzahl der Vandalismusschäden ist keine Tendenz nach oben zur erkennen.  

 

 

Frage 4: 

Welche Maßnahmen wurden ergriffen?  

 

Antwort: 

Am Beispiel der Erich-Kästner-Schule wurde eine elektronische Baustellenüberwachung installiert.  

 

 

Frage 5: 

Gibt es pädagogische Konzepte, um die Schüler mit dieser Thematik zu sensibilisieren?  

 

Antwort: 

Ich nehme ebenfalls Bezug auf die Beantwortung der Frage 3 der Kleinen Anfrage vom 09.04.2022: 

Das Thema Präventivmaßnahmen wird neben den Lehrkräften (= Zuständigkeit Land Hessen/Staatliches 

Schulamt) und darüber hinaus vor allem von der Schulsozialarbeit in den Schulen behandelt.  

 

Im Rahmen von Schulneubau und Schulsanierungen wird ein angenehmes räumliches Schulklima ge-

schaffen, das die Identifikation der Schüler*innen mit ihrer Schule fördert und somit Vandalismus vor-

beugt. (Nach dem Motto "Wenn ich auf eine schöne Schule gehe, mache ich mir die doch nicht selbst 

kaputt.") 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jochen Partsch 

Oberbürgermeister 
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